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4a. Balneologie und Medizinische Klimatologie1 
 
Definition: 
Die Weiterbildung zum Erwerb der Zusatzbezeichnung 
Balneologie umfasst die Anwendung balneologischer 
Heilmittel und therapeutischer Klimafaktoren unter Nut-
zung physiologischer Reaktionen.  
 
Weiterbildungsziel: 
Ziel der Weiterbildung ist die Erlangung der fachlichen 
Kompetenz in Balneologie und Medizinische Klimatologie 
nach Ableistung des vorgeschriebenen Weiterbildungskur-
ses.  
 
Voraussetzung zum Erwerb der Bezeichnung: 
24 Monate Weiterbildung in den Gebieten der unmittelba-
ren Patientenversorgung bei einem Weiterbildungsbefug-
ten an einer Weiterbildungsstätte gemäß § 6 Abs. 1 
Satz 1.  
 
Weiterbildungszeit: 
240 Stunden Kurs-Weiterbildung gemäß § 5 Abs. 9 in Bal-
neologie mit Inhalten aus dem Bereich der Physikalischen 
Therapie  
 
Weiterbildungsinhalt: 
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 

- den Anwendungsformen und Wirkungen balneolo-
gischer und klimatologischer Therapiemethoden 
einschließlich der Heil- und Therapieplanung 

- multiprofessionellen Therapiekonzepten ein-
schließlich Koordination der interdisziplinären Zu-
sammenarbeit 

- den Grundlagen der Ernährungsmedizin und ver-
haltensmedizinischer Methoden 

 
§ 20 Abs. 8 findet keine Anwendung. 
 
Wenn das Kammermitglied in einem amtlich anerkannten 
Kurort tätig ist, kann statt der Bezeichnung Balneologie 
und Medizinische Klimatologie die Bezeichnung „Badearzt“ 
oder „Kurarzt“ geführt werden. Die Bezeichnung 
"Badearzt" oder "Kurarzt" dürfen auch Fachärzte führen, 
die in einem amtlich anerkannten Kurort tätig sind und die 
240 Stunden Kurs-Weiterbildung in Balneologie mit 
Inhalten aus dem Bereich der Physikalischen Therapie 
nachweisen.2 
 

                                                                 
1 neu - 13. Änderung der WBO 
2 29. Änderung der WBO in Kraft ab 02.07.19 


